
AUF WItten 08.07.2012 

An: 
Frau Bürgermeisterin Sonja Leidemann  

ggf . Nummer 
 

 
 Antrag  gemäß 

 
 § 9 Geschäftsordnung (Änderungsantrag) 
 
 

 Vorschlag zur Tagesordnung  
 (§ 48 GO iVm § 2 Geschäftsordnung) 
 
 zur Beratung im: 
 

 Anfrage  (§ 10 Geschäftsordnung) zur Stellungnahme 

nachrichtlich 
 Bürgermeisterin 
 Ausschußvorsitzende  
 SPD-Fraktion 
 CDU-Fraktion 
 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 Fraktion WBG 
 FDP-Fraktion 
  Fraktion Bürgerforum 
  Fraktion Die Linke 
 fraktionslose Ratsmitglieder 

   
Betreff 
Anfrage wegen Asbestdach-„Sanierung“ Rosenthalring 
  
Inhalt  (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu begründen) 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
Frau Karin Krüger, wohnhaft Hörderstraße 352, informierte AUF Witten über Abbrucharbei-
ten der ehemaligen Hallen Wellershoff in Witten Stockum im direkt angrenzenden Neubau-
gebiet Rosenthalring.  
 
Ganz offensichtlich wird dabei asbesthaltiges Material ohne erkennbare Schutzmaßnahmen 
abgerissen und zerkleinert, ein Kindergarten befindet sich in unmittelbarer Nähe. Darüber hat 
Frau Krüger auch Bildmaterial. 
 
Frau Krüger hat sich an 32 Ordnungsamt (Ulrich Oertel) gewandt, dieser hat 63 Bauord-
nungsamt (Siegfried Rega) sowie die Herren Volker Salewski  und Andreas Berg über den 
Vorgang in Kenntnis gesetzt. 
 
Ihr wurde dann sinngemäß mitgeteilt, es lägen keine Gesundheitsgefahren vor. Frau Krüger 
äußerte uns gegenüber, sie hätte den Eindruck, Ihre Beobachtungen und Feststellungen 
würden nicht erst genommen. 
 
Dazu stelle ich folgende Fragen: 
 
1. Welche Standards gelten für den Abbruch von Gebäuden mit asbesthaltigem Material? 
 
2. Nach welchen Richtlinien wurden diese Standards festgelegt? 
 
3. Wer kontrolliert die Einhaltung dieser Vorgaben und warum wurden sie im vorliegenden 
Fall nicht eingehalten? 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
Achim Czylwick 
Ratsmitglied 
 







AUF Witten 30.07.2012 

An: 
Frau Bürgermeisterin Sonja Leidemann  

ggf . Nummer 
 

 
 Antrag  gemäß 

 
 § 9 Geschäftsordnung (Änderungsantrag) 
 
 

 Vorschlag zur Tagesordnung  
 (§ 48 GO iVm § 2 Geschäftsordnung) 
 
 zur Beratung im: 
 

 Anfrage  (§ 10 Geschäftsordnung) zur Stellungnahme 

nachrichtlich 
 Bürgermeisterin 
 Ausschußvorsitzende  
 SPD-Fraktion 
 CDU-Fraktion 
 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 Fraktion WBG 
 FDP-Fraktion 
  Fraktion Bürgerforum 
  Fraktion Die Linke 
 fraktionslose Ratsmitglieder 

   
Betreff 
Weitere Anfrage wegen Asbestdach-Abbruch Rosenthalring ehem. Hallen Wellershoff 
  
Inhalt  (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu begründen) 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
die Antwort vom 17.07.12 auf meine Anfrage vom 8.7.12 klärt den Sachverhalt nicht zufrie-
denstellend und ignoriert die hochgradigen Verdacht auf ein Gesundheitsrisiko nicht nur für 
das arbeitende Personal der Abbruchfirma, sondern auch der direkt angrenzenden Anwoh-
ner und insbesondere Kinder und Betreuer des in Nähe liegenden AWO Kindergartens. Es 
ergeben sich weitere Fragen, um deren genaue Beantwortung ich im Interesse des betroffe-
nen Personenkreises bitten muss. 
Da gemäß TRGS 519 die Abbruchfläche über 100 Quadratmeter beträgt, ist die Einhaltung 
der entsprechend sich daraus abzuleitenden Maßnahmen von der Verwaltung zu kontrollie-
ren. So muss jedes Unternehmen, dass ASI-Arbeiten durchführt, einen Arbeitplan erstellen, 
der auf die Vorgehensweise und Arbeitstechniken bei der Entfernung von Asbest und as-
besthaltigen Materialien eingeht, Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung enthält und 
eine Überprüfung vorsieht, ob im Arbeitsbereich von Innenräumen nach Abschluss der ASI-
Arbeiten keine Gefährdung durch Asbest mehr besteht. Auch der Arbeitsplan ist auf der 
Grundlage der Gefahrenbeurteilung zu erstellen (S. 10). Er enthält unter anderem auch die 
genauen Uhrzeiten, wann und an welchen Tagen gearbeitet werden soll. 
Daraus ergeben sich folgende Fragen 
 
1. Handelt es sich bei der Abbruchfirma um eine zugelassene Fachfirma und können die 
Beschäftigten ihre Fachkunde nachweisen? Wurde das kontrolliert unter anderem durchj 
Vorlage der Fachkundenachweise? 
  
2. Ist ein Arbeitsplan nach TRGS 519 erstellt worden und wurde er der Abbruchgenehmigung 
zugrunde gelegt? 
 
3. Wieso waren der Kontrollbehörde die genauen Arbeitszeiten nicht bekannt, sodass sie 
mehrere Male zu Zeiten kontrolliert haben, in denen nicht gearbeitet wurde? 
 
4. Die Aussage, anhand der von Frau Krüger gemachten Bilder könnten keine Verstöße ge-
gen die TRGS festgestellt werden, ist zumindest verharmlosend, wenn nicht gar verantwor-
tungslos. Denn angesichts der möglichen Gesundheitsgefahren erkennt man weder Schutz-
kleidung noch andere zum Einsatz bei solchen Arbeiten kommende Maßnahmen, wie z.B. 
abspritzen mit Wasser oder ähnliches. Die Bilder sind auf keinen Fall ein Beleg dafür, dass 
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alles in Ordnung ist und vom Bauordnungsamt keine weiteren Maßnahmen zu treffen seien? 
Schließen Sie sich dieser Burteilung an? 
 
5. Nach wie vor steht die Aussage von Frau Krüger und gemachte Videoaufnahmen, dass 
die Asbestzementplatten ohne Schutzmaßnahmen vom Dach gebrochen und ins Innere der 
Halle geworfen wurden, wobei man anschließend aus der Halle Zerkleinerungsgeräusche 
wahrnehmen konnte. Warum wurde dieser sehr konkreten Meldung nicht nachgegangen, 
und z.B. bei Personalmangel, die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts einer Straftat bzw. 
eines Umweltverbrechens eingeschaltet? 
 
6. Wie Frau Krüger von Herrn Stiens von der Bezirksregierung Arnsberg mitgeteilt wurde, 
erfolgt der Abbruch wohl in „Eigenregie“, sodass die von Frau Krüger genannten 
Abruchzeiten spät abends dadurch auch erklärt sind. War dieser Tatbestand dem Bauord-
nungsamt bekannt? Bestehen eventuelle Interessenkonflikte durch Beziehungen zum ver-
antwortlichen Architekten, Bauherrn bzw. Eigentümer oder der Abbruchfirma? 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
Achim Czylwick 
Ratsmitglied 
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TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
 
Die TRGS 519 ist eine Richtlinie, die Bestimmungen enthält zum Schutz der Beschäftigten bei Tätig-
keiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen, vor allem bei Abbrucharbeiten, Sanierungsarbeiten 
und Instandhaltungsarbeiten, aber auch bei der Abfallbeseitigung. 
 
Abbrucharbeiten umfassen das „Abbrechen von baulichen Anlagen oder Teilen davon, einschließlich 
der erforderlichen Nebenarbeiten“. 
 
Unter Sanierungsarbeiten ist „die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von 
Gefahren, die durch schwach gebundene asbesthaltige Gefahrstoffe entstanden sind“ zu verstehen, 
„einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten“. 
 
Was hier so verharmlosend als „Nebenarbeiten“ bezeichnet wird, sind beispielsweise das Begehen von 
Räumen, die mit Asbeststaub belastet sind, das Ausräumen und Reinigen von asbeststaubbelasteten 
Räumen usw. (Seite 3) 
 
Die TRGS 519 regelt unter Ziffer 3.1., dass Abbruch- und Sanierungsarbeiten „an schwach gebundenen 
Asbestprodukten“ nur von Fachbetrieben durchgeführt werden dürfen, die von der zuständigen Behörde 
zur Durchführung dieser Arbeiten zugelassen sind“.  
 
Der zuständigen Behörde ist die Tätigkeit mit asbesthaltigen Gefahrstoffen vor Beginn der Arbeiten mit-
zuteilen. In einer Mitteilung müssen u. a. Angaben gemacht werden über die Asbestprodukte und -men-
gen, die durchzuführenden Tätigkeiten und angewendete Verfahren, den Beginn und die Dauer der 
Tätigkeiten, die Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition und weitere Schutzmaßnahmen. 
(Seite 6, 7) 
 
Ziffer 5 der Richtlinie enthält die Regelungen über die Gefährdungsbeurteilung, Leitung und Beauf-
sichtigung der Arbeiten. Sanierungsarbeiten dürfen danach nur durchgeführt werden, „wenn sicher-
gestellt ist, dass die personelle und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmens für diese Ar-
beiten geeignet ist. Voraussetzung ist, dass auch sachkundige Personen beschäftigt werden (Seite 8). 
Sachkundig sind Personen, „die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende 
Kenntnisse bei Tätigkeit mit asbesthaltigen Gefahrstoffen haben …“ (Ziffer 2.7, Seite 3). 
 
Arbeitgeber sind zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen verpflichtet, zu prüfen, ob bei ASI-Arbeiten 
(ASI = Abbruch- Sanierung- und Instandhaltung) bei den durchzuführenden Tätigkeiten asbesthaltige 
Gefahrstoffe freigesetzt werden. Dabei muss auch festgestellt werden, ob Asbest in schwach 
gebundener Form vorliegt. 
 
Die Beschäftigten müssen durch ihren Arbeitgeber unterwiesen werden, sie müssen eine so genannte 
„Betriebsanweisung“ erhalten, die auch die Gefahrenbeurteilung beinhaltet. Die Betriebsanweisung 
muss auch Informationen enthalten über die am Arbeitsplatz auftretenden asbesthaltigen Gefahrstoffe 
sowie die Gesundheitsgefährdungen (Seite 9). 
 
Jedes Unternehmen, dass ASI-Arbeiten durchführt, muss einen Arbeitplan erstellen, der auf die Vor-
gehensweise und Arbeitstechniken bei der Entfernung von Asbest und asbesthaltigen Materialien ein-
geht, Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung enthält und eine Überprüfung vorsieht, ob im 
Arbeitsbereich von Innenräumen nach Abschluss der ASI-Arbeiten keine Gefährdung durch Asbest 
mehr besteht. Auch der Arbeitsplan ist auf der Grundlage der Gefahrenbeurteilung zu erstellen (S. 10). 
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Ziffer 5.4 geht auf die Personellen Anforderungen ein. Jeder Betrieb, der ASI-Arbeiten durchführt, 
muss über einen „sachkundigen Verantwortlichen“ verfügen. Der Verantwortliche hat sicherzustellen, 
dass bei der Planung von Arbeiten die TRGS 519 berücksichtigt und bei der Durchführung der Arbeiten 
auch umgesetzt wird. 
 
Ein „Aufsichtsführender“ hat u. a. dafür zu sorgen, dass die Schutzmaßnahmen getroffen werden, die im 
Arbeitsplan und der Gefährdungsbeurteilung festgelegt sind, die in der Betriebsanweisung zugrunde 
liegenden Arbeitsverfahren nicht verändert werden und die Beschäftigten während der Arbeit die vor-
gesehenen Schutzmaßnahmen beachten und die persönlichen Schutzausrüstungen benutzen. Der Auf-
sichtsführende muss während der Durchführung der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein. 
 
Ein Betrieb, der ASI-Arbeiten durchführt, muss über eine ausreichende Zahl von Fachkräften verfügen, 
die in der Lage sind, die Arbeiten sachgerecht und sicher durchzuführen und auch die erforderliche 
sicherheitstechnische Ausstattung bedienen und überwachen können (Ziffer 5.4.3. , Seite 12) 
 
Zu den Organisatorischen Maßnahmen gehört, dass bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen 
„die Zahl der Beschäftigten in den betroffenen Arbeitsbereichen auf das Minimum zu beschränken ist, 
das notwendig ist, um die vorgesehenen Arbeiten durchzuführen“ (Ziffer 6, Seite 12). 
 
Sicherheitstechnische Maßnahmen: Nach Ziffer 7.1. der Richtlinie ist „das Arbeitsverfahren so zu 
gestalten, dass Asbestfasern nicht frei werden und die Ausbreitung von Asbeststaub verhindert wird, 
soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist“. Ausnahmen sieht die Richtlinie jedoch vor, wenn 
durch Maßnahmen nicht unterbunden werden kann, dass bei den Arbeiten Asbestfasern freiwerden. Die 
Asbestfasern sind dann an der Austritts- oder Entstehungsstelle zu erfassen und ohne Gefahr für 
Mensch und Umwelt zu entsorgen. (Ziffer 7.1, Seite 13). 
 
Persönliche Schutzausrüstung: Es ist eine Verpflichtung des Arbeitgebers, seinen Beschäftigten 
„wirksame und hinsichtlich ihrer Trageeigenschaft geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Ver-
fügung zu stellen und diese in gebrauchsfähigen und hygienisch einwandfreien Zustand zu halten“. Er 
muss weiter dafür sorgen, dass „die Beschäftigten nur so lange tätig werden, wie es das Arbeitsver-
fahren unbedingt erfordert und es mit dem Gesundheitsschutz vereinbar ist“. Vor Beginn der Arbeiten 
hat der Arbeitgeber festzulegen, welche persönlichen Schutzausrüstungen zu benutzen sind (Seite 15). 
Den Beschäftigten sind geeignete Schutzanzüge zu Verfügung zu stellen und von diesen zu tragen 
(Ziffer 8.3., Seite 16). 
 
Auf die Hygienemaßnahmen geht Ziffer 9 der Richtlinie ein (Seite 16, 17) 
 
Zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge sind Pflichtuntersuchungen durchzuführen, dazu gehören 1.) eine 
Erstuntersuchung vor Aufnahme der Tätigkeit, 2.) Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen 
während der Tätigkeit und 3.) Nachuntersuchungen bei Beendigung der Tätigkeit (Ziffer 10.1, Seite 18). 
 
Beschäftigungsbeschränkungen: Sie gelten zum Schutz besonderer Personengruppen, dabei findet 
z. B. die Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz oder das Jugendarbeitsschutzgesetz An-
wendung. 
 
Unterrichtung der Beschäftigten: In der TRGS 519 heißt es: „Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten 
unverzüglich zu unterrichten, wenn diese bei Betriebszuständen, die vom Normalbetrieb abweichen, 
außergewöhnlich erhöhten Konzentrationen von Gefahrstoffen ausgesetzt sein können“ (Ziffer 12, Abs. 
2, Seite 19) 
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In Ziffer 13.1. wird die Abfallaufnahme und in Ziffer 13.2. der Transport von Asbest oder asbest-
haltigen Materialien geregelt. Ziffer 13.3. geht auf die Ablagerung in Deponien und Ziffer 13.4 auf 
Andere Verfahren der Abfallbeseitigung ein. 
 
In Ziffer 14 der TRGS 519 wird zwischen Anforderungen für umfangreiche Arbeiten und Spezielle 
Regelungen für Arbeiten geringen Umfangs unterschieden. 
 
Um „umfangreiche Arbeiten“ handelt es sich in der Regel dann, „wenn Bauten oder Bauteile großflächig 
entsorgt oder saniert werden“. Dazu gehören beispielsweise auch das Entfernen von schwach gebun-
denen Asbestprodukten an Dachbindern, Wänden und Decken oder dergleichen. Zu den sicherheits-
technischen Maßnahmen gehören z. B. eine staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereiches (Abschot-
tung), der Einsatz einer raumlufttechnischen Anlage mit Abluftfiltern, Personenschleusen, Material-
Dekontaminationsanlagen (Materialschleusen) usw. (siehe Ziffer 14.1.1. - 14.1.10 - S. 21 - 26). 
 
Als Beispiele für Arbeiten im geringen Umfang werden genannt: das Entfernen von Asbestpappen unter 
Fensterbänken, das Entfernen von Dichtungen, das Beschichten von Abschottungen (an Kabeldurch-
führungen oder an Durchführungen von Lüftungen oder Rauchrohren) und von schwach gebundenen 
asbesthaltigen Platten in gutem Zustand (Seite 26). 
 
Diese Beispiele zeigen, dass es sich bei den „Sanierungsarbeiten“ am Rosenthalring wahrscheinlich 
nicht um „Arbeiten im geringen Umfang“ handelt. 
 
Eine Definition, was unter „Arbeiten geringem Umfangs“ zu verstehen ist, enthält Ziffer 2.9 (Seite 4). 
Von Interesse ist hier Abs. 2, in dem es heißt: „Beim Entfernen von Asbestzementplatten im Außen-
bereichen liegen Arbeiten geringen Umfangs vor, wenn die Fläche weniger als 100 m² beträgt“. 
 
Aufhebung der Schutzmaßnahmen: Die festgelegten Schutzmaßnahmen dürfen erst aufgehoben 
werden, wenn die Tätigkeiten mit Asbest und anderen asbesthaltigen Gefahrstoffen einschließlich der 
Reinigung abgeschlossen sind. 
 
Im Abschnitt Spezielle Regelungen für Abbrucharbeiten an Asbestzementprodukten sind Bestim-
mungen für Arbeiten in Innenräumen enthalten. Es ist insbesondere auf bruch- und staubfreie 
Arbeitsmethoden zu achten. Asbestzementprodukte in Innenräumen dürfen in trockenem Zustand nur 
dann ausgebaut werden, wenn sie nicht dabei zerstört werden. Wenn das Brechen von Asbestzement-
produkten nicht vermieden werden kann, so ist durch besondere Maßnahmen, beispielsweise durch 
sorgfältiges Nässen, eine Staubfreisetzung zu verhindern (Ziffer 15.3, Seite 29). 
 
Ziffer 17 Weitere Regelungen nennt Gesetze und Verordnungen, die bei Arbeiten mit Asbest oder as-
besthaltigen Materialien gegebenenfalls Anwendung finden. 
 



 
BauO NRW (Bauordnung Nordrhein-Westfalen) 

 
In der Stellungnahme der Stadt Witten werden die Bauarbeiten an den Wellershoff-Hallen als 
„Abbrucharbeiten“ bezeichnet. 
 
In § 3 BauO NRW heißt es dazu, dass „bauliche Anlagen (…) so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 
oder instand zu halten sind, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Ge-
sundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird“. Dabei sind auch die der zur 
Wahrung dieser Belange erlassenen „allgemeinen Regeln der Technik“ zu beachten. Von diesen Re-
geln darf nach dem Gesetz nur abgewichen werden, wenn auf eine andere Weise die genannten Anfor-
derungen erfüllt werden können. 
 
„Allgemein anerkannte Regeln der Technik“ sind auch die als Technische Baubestimmungen einge-
führten technischen Regeln (wie beispielsweise die TRGS 519), die von den Bauaufsichtsbehörden 
nach § 72 IV BauO NRW zu prüfen sind. 
 
§ 3 IV weist schließlich darauf hin, dass die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ auch bei Ab-
brucharbeiten zu beachten sind. 
 
§ 14 BauO NRW (Baustellen) sieht vor, dass Baustellen so zu errichten sind, dass „bauliche Anlagen 
(…) ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden können und Gefahren oder ver-
meidbare Belästigungen nicht entstehen“. Dazu ist auch die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch 
Warnzeichen zu kennzeichnen. 
 
§ 61 BauO NRW (Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden): Abs. 1 regelt hier, dass 
die Bauaufsichtsbehörden u. a. bei dem Abbruch baulicher Anlagen darüber zu wachen haben, „dass 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen 
eingehalten werden“. Schon bei der Erteilung einer Baugenehmigung (§ 75) oder einer Zustimmung 
(§ 80) können Anforderungen gestellt werden, um dabei nicht voraussehbare Gefahren oder unzumut-
bare Belästigungen von der Allgemeinheit abzuwenden. 
 
§ 63 BauO NRW (Genehmigungsbedürftige Vorhaben): § 63 I regeln, dass auch für den Abbruch 
von baulichen Anlagen eine Baugenehmigung erteilt werden muss. Ausnahmen werden hier in den §§ 
65, 66, 67, 79 und 80 genannt. Dabei geht besonders § 65 III darauf ein, welche Abbrucharbeiten ge-
nehmigungsfrei sind. Bei den Abbrucharbeiten in Stockum ist es aber eindeutig, dass eine Baugeneh-
migung erteilt werden musste. 
 
§ 72 BauO NRW (Behandlung eines Bauantrages): Die Bauaufsichtsbehörde hat u. a. zu prüfen, 
welche Sachverständige heranzuziehen sind. 
 
§ 72 IV: „Die Beachtung der technischen Regeln ist, soweit sie nach § 3 III eingeführt sind, zu prüfen“. 
 
Von Interesse ist hier, was im Abs. 6 steht. Wenn vom Bauherrn die Bescheinigung eines staatlich an-
erkannten Sachverständigen vorgelegt wird, so wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen insoweit erfüllt sind. Zweck dieser Bestimmung ist die Vereinfachung oder Beschleunigung des 
Baugenehmigungsverfahrens oder die Entlastung der Bauaufsichtsbehörden. Hier wird auf § 85 II 
Bezug genommen. 
 
 
 



 
§ 73 BauO NRW (Abweichungen): Die Genehmigungsbehörde hat die Möglichkeit, Abweichungen von 
den bauaufsichtlichen Anforderungen zuzulassen, wenn dies mit dem Zweck der jeweiligen Anforderun-
gen, den nachbarlichen Interessen und mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Das gilt aber nicht, 
wenn durch die Landesbauordnung oder durch Vorschriften, die auf deren Grundlage erlassen worden 
sind, Abweichungen ausgeschlossen werden. Ansonsten hat die Bauaufsichtsbehörde einen Ermes-
sensspielraum (Kann-Bestimmung). 
 
§ 74 BauO NRW (Beteiligung der Angrenzer): § 74 II bestimmt, das die Bauaufsichtsbehörden die 
„Angrenzer“ zu benachrichtigen haben, wenn beabsichtigt ist, Abweichungen zuzulassen, die öffentlich-
rechtlich geschützte nachbarliche Belange betreffen. 
 
§ 81 BauO NRW (Bauüberwachung): In § 81 ist regelt, dass die Bauaufsichtsbehörde während der 
Ausführung eines genehmigten Bauvorhabens zu Überprüfung verpflichtet ist. Dazu gehören die Ein-
haltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Pflichten der am Bau Beteiligten. Die Bauüberwachung kann jedoch auf Stichproben beschränkt 
werden. 
 
Die Bauüberwachung durch das Bauordnungsamt entfällt, wenn Bescheinigungen eines staatlich aner-
kannten Sachverständigen vorliegen. Dann kontrolliert der Sachverständige stichprobenhaft, ob das 
Bauvorhaben entsprechend den Bescheinigungen ausgeführt wird. 
 
§ 85 (Rechtsverordnung und Verwaltungsvorschriften): Hier wird bestimmt, dass die oberste Bau-
aufsichtsbehörde durch eine Rechtsverordnung ermächtigt ist, Vorschriften zu erlassen, so dass die in § 
3 BauO genannten allgemeinen Anforderungen verwirklicht werden können. Dazu gehört auch der Er-
lass einer Vorschrift über die staatliche Anerkennung von Sachverständigen, die von dem Bauherrn mit 
der Erstellung von Nachweisen und Bescheinigungen beauftragt werden (siehe § 72). 
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\]]\��������������������(���!��
 ��Y]]]���-�����������ML�����P���&#�������

U���_���
��!R-����-�$��&#�����������R���&#���M �-����������������������c���������

����c����� ��
 ����&#�������-��-�����������de=D439F=3fg���)��&#�!���#�������_���
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